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Bebauungsplan "Werbeanlagen" - Satzungsbeschluss           
 
 

Beschlussantrag: 
 
1. Über die vorgebrachten Anregungen wird, wie in der beiliegenden Darstellung erläutert, 

entschieden. Über die formulierten Abwägungsvorschläge zu den jeweiligen Stellungnah-
men wird nach Beratung abgestimmt. 
 

2. Der Bebauungsplan „Werbeanlagen“ wird gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung be-
schlossen. Bestandteil der Satzung ist der Lageplan des Büros AGOS, vom 22.02.2022 
mit Legende und gleichlautendem Textteil.  

 
Eine gleichlautende Begründung ist beigefügt. 

 
 
Kostenstelle: 
 
51100000. 42714000 
 
 
Sachvortrag und Begründung: 
 
Der Entwurf des Bebauungsplans „Werbeanlagen“ wurde gemäß der Beschlusslage des Ge-
meinderats vom 18.05.2021 gebilligt und in der Zeit vom 19.11.2021 bis einschließlich 
03.01.2022 öffentlich ausgelegt. Die Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Be-
lange fand in der Zeit vom 04.11.2021 bis einschließlich 03.01.2022 statt.  
 
Bei der Offenlage und Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
gingen insgesamt fünf Stellungnahmen/Anregungen seitens der Behörden, der sonstigen 
Träger öffentlicher Belange ein. Von Seiten der Öffentlichkeit gingen keine Stellungnahmen 
bei der Stadt Asperg bis zum Ende der Auslegungsfrist ein. Die Stellungnahmen/Anregungen 
mit den jeweiligen Abwägungsvorschlägen sind in der Anlage aufgeführt. 
 
 
gez. 
 
Christian Eiberger  
Bürgermeister 



Bürgermeisteramt Asperg 
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Beschluss: 
 
1. Über die vorgebrachten Anregungen wird, wie in der beiliegenden Darstellung erläutert, 

entschieden. Über die formulierten Abwägungsvorschläge zu den jeweiligen 
Stellungnahmen wird nach Beratung abgestimmt. 
 

2. Der Bebauungsplan „Werbeanlagen“ wird gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung 
beschlossen. Bestandteil der Satzung ist der Lageplan des Büros AGOS, vom 
22.02.2022 mit Legende und gleichlautendem Textteil.  

 
Eine gleichlautende Begründung ist beigefügt. 

 
 
 
Abstimmungsergebnis:   

 
Anzahl der Stimmen:  16 

Für den Beschluss:  16 

Gegen den Beschluss:  0 

Enthaltungen:   0 

Befangen:   0 
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